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Tierärztliche Schlitz- u. Heilsera

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Bern

Telephon 897. Abteilung : Tierärztliche Präparate. Telegrammadr.: Serum Bern

Rotlauf-Serum hergestellt unter der Kontrolle des Schweiz. Veterinär-
amtes. Ein sero-therapeütisches Schutz- und Heil-

mittel gegen den Rotlauf der Schweine.

Schweineseuche-Serum Schutz- und Heilmittel.

TetanUS-SerUm Schutzmittel hei Tetanus-Infektionsgefahr (Yer-
letzungen) und Heilmittel bei ausgebrochenem Tetanus.

Serum gegen die Septische Pneumonie
(ansteckende Lungenentzündung der Kälber und Fohlen.

Polyvalentes Kälberruhr- Kälber-Diphterie-Serum
Serum Schutz-und Heilmittel

gegen die Kälberruhr.
Vorzüglich bewährtes Schutz-
und Heilmittel.

Hundestaupe-Serum Bewährtes Schutz- und Heilserum gegen
C die Staupe der Hunde.

Antiphymatol
Zur Schutzimpfung tuberkulöse-
freier und Heilimpfung tuber-
kulöser Rinder.

Phymatin
Zur Erkennung der Tuberkulose
beim Rindvieh, vermittelst der
Ophthalmoreaktion.

Tuberkulin fKoch") Erkennung der Tuberkulose beim Rind-
_ - vieh, vermittelst subkutaner Injektion.

O. F. 5750 B. 208

Ausführliche Prospekte stehen gratis und franko zur Verfügung

Jeder Packung ist eine ausführliche Gebrauchsanweisung beigegeben.



Resophan, ein neues Antiseptikum.
Zum Auswaschen frischer "Wunden,
zur Behandlung eiternder, schlecht-
heilender Wunden. Zur Behand-

lung von Geschwüren, Hautausschlägen (Ekzem). Zur Behandlung von durch
Reibung entstandener wunden Stellen des Tierleibes. — Prospekte und Preis-
listen zur Yerfügung der HH. Tierärzte.
O. F. 1817 A. Vertretung mit Verkaufs-Depot

222 der RESO-Produkte fl.-G., Muttenz bei Basel.

Resophan Solut. oi «s. «f.
Resophan-Wundsatbe a. m(.
Resophan-Streupulver ad us. «t.

Schweizerische

Pferde-Versicherung
auf Gegenseitigheit, LAUSAHHE.

Einzige schweizerische Pferde - Versicherungsgesellschaft
durch den Bundesrat konzessioniert.

Schweiz, landwirtschaftliche Ausstellung Lausanne 1910
Silbervergoldete Medaille.

"Versicherung von Landwirtschafts-, Handels- und Industriepferden usw.

Besondere Versicherungen gegen die Gefahren der Züchtung:
Fohlenwerfen : Stuten und Fohlen, wenn tot geboren oder wenn lebend

geboren und während der Versicherungsperiode umsteht. Vertrag
30 Tage.

Säugung und Entwöhnung: Fohlen Tom Alter von 30 Tagen an bis
9 Monaten. Nach und nach zunehmende Erhöhung des Versicherungs-
wertes.

Operationen: Kastrierung, Brüche usw. Vertrag 30 Tage.
Bespringung: Hengste und Stuten.
Pferderennen, Ausstellungen und Märkte: Pferde und Stiere.

Vorteilhafte Tarife. — Jahres- und vorübergehende Verträge.

Feste Entschädigung, 75 à 100°/o von dem Versicherungswert, je
223 nach der Versicherungsart; zahlbar in bar.

Prospekte werden gratis und ohne Verbindlichkeit zugesandt.
Bitte sich an die Direktion, Grand Chêne 5, Lausanne zu wenden.

Blöhhllfe-Gerflt
Schweiz. Patent 76,369. Preis Fr. 12.50
macht Schlundsonden und l'ro-
ltart unnötig. Wirkt durch Er-

regung von Brechreiz. „
Vorzüglicher Erfolg- ®

Keine Schädigung der Tiere.
Anwendung rasch u. leicht.
Hausmann A-G.,

Orell Füssli-Annoncen in Zürich nehmen Inserate in alle Zeitungen
des In- und Auslandes entgegen.
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